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Fkanz Bächtiger

Streiflichter zur Sammlungspolitik
historischer Museen in der Schweiz

Die Sammlungspolitik historischer Museen in der Schweiz ist
traditionell auf den Kunstmarkt ausgerichtet. Diese Implikation führte
zwangsläufig zur Dominanz kunstgewerblicher Sammlungen, zum
Vorrang der urbanen, ästhetischen Kultur. Das negative Resultat
besteht im Verlust volkskundlicher, wirtschaftlicher und vor allem
politischer Dimensionen. Solche Fehlleistungen - sie verdienen selbst wieder

ihre geschichtliche Notation - verhalfen in den letzten Jahren
dem Bernischen Historischen Museum zu einer Neuorientierung, welche

als Massstab für Sinn und Zweck historischer Museen gellen
kann: in der Erwartung nämlich, dass hier Geschichte im Massstab
1:1 vermittelt wird.

Der Titel weckt die Erwartung, hier werde mit grellem Lichtstrahl in
offenbar düstere Verhältnisse hineingeleuchtet, gewiss in subversiver

Absicht, die in der Fragestellung selbst begründet sein muss -
(lies um so mehr, als die historischen Museen in selbslzufriedcner
Vergessenheit ihre eigene Daseinsberechtigung in den letzten
Jahrzehnten nicht mehr hinterfragt haben.

Am Anfang sieht das biblische Argument: «An ihren Früchten sollt
ihr sie erkennen!» In konkreter Anwendung auf die Museen heisst
das: Erkenntnis durch ihre Sammlungsfrüchte. Wer sich in den
Jahresberichten der grossen historischen Museen in Zürich, Bern, Genf
und Basel unter der Rubrik «Neuerwerbungen» umsieht, wird nicht
enttäuscht werden. Der Schauplatz wird zum quasi feudal-noblen
Zeremoniell mil Deckelterrinen, silbernen Zuckerdosen, Goldpokalen,

Spiegelkonsolen, seidenen Damenroben und Prunkhirschfänger1.

Das Schweizerische Landesmuseum eröffnet solche Perspektiven

jeweils mit einer Farbtafel, die das künstlerische Spitzenstück
des Jahres vorstellt, während Bern, Basel und Genf wohl aus Kosten-
griinden auf diesen Nachweis profilierter Sanimlungspolitik bisher
verzichten mussten. Die in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses

gestellten Neuerwerbungen sind dazu geeignet, dem etablierten
Kunst- und Antiquitätenhandel alle Ehre zu erweisen, da sie sich
kaum vom aufwendigen Frontispiz eines Auktionskalalogs
unterscheiden. Überspitzt formuliert: Die Museen folgen den Gesetzen
des Kunstmarktes, genauer: der schichtspezifischen Phänomenologie

der Kapitalanlage. Am Beispiel Berns wird dieser Zusammenhang

auch «werbetechnisch» unterstrichen: «Dem Allbernischen
kann die Zeit nichts anhaben, als dass sie seinen Wert steigert»2. Und
die Museen assoziieren mit ihrer Sanimlungspolitik nach wie vor die

Vorstellung des geschmackbildenden Geldadels. Das kulturelle
Verständnis aber reduziert sich auf den ästhetischen Akkord: «Freude,
Geschmack und höchster Sinn für Qualität»3.

Wer sich darüber wundert, soll die «normative Kraft des
Faktischen» nicht ausser acht lassen, weil sich die verantwortlichen Ein-
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käufer mit Recht auf die legitime Praxis ihrer Vorgänger berufen
können. In diesem Zusammenhang darf in Erinnerung gerufen werden,

dass die Gründung der historischen Museen in der Schweiz
direkt mit einem Skandal des Antiquitätenhandels verbunden ist.
Gemeint ist die «Affäre Bürki» oder terminologisch vornehmer: das

«Unglück Bürki» '. Als der berühmte Berner Sammler 1880 unerwartet

aus dem Leben schied, Messen die geldgierigen Erben sein Samm-
lungsgut 1881 an einer grossen Auktion in Basel versteigern. Bürki
war als Privatsammler und Idealist für ein schweizerisches National-
museum in Erscheinung getreten und halte sich dabei als Realisator
empfohlen, so zum Beispiel 1873 für die Weltausstellung in Wien. Mit
der Präsentation des bernischen Zunftsilbers nahm die Schweiz hier
im Pavillon der Privatsainiuler erstmals am kunstgewerblichen Wettstreit

der Völker teil, und zwar in Fortsetzung jener Sonderausstellung,

die 1867 an der Weltausstellung in Paris unter dem Titel «Histoire

du travail» veranstaltet worden war. Dort halte die Schweiz trotz
einem brillanten archäologischen «Fluchtweg» durch die Pfahlbauer-
Ausstellung erkennen müssen, dass der industrielle Wettbewerb
künftig nur mit besonderen kunstgewerblichen Anstrengungen
weitergeführt werden konnte5. England halle dafür ein eklatantes
Beispiel gegeben. Nachdem die führende Induslrienation an der 1.

Weltausstellung 1851 in London den Rückstand in der kunstgewerblichen
«Geschmacksbildung» hatte feststellen müssen, wurde - aus dem
Reingewinn der Weltausstellung - 1856 der Grundstein für das grossie

Kunstgewerbemuseum der Welt in South Kensington (heute Victoria

Albert Museum) gelegt. Mit einer Ausstellung privater und öffentlicher

Kunstschätze erzielte die Vereinigung für angewandte Kunst
1862 an der Weltausstellung in London einen durchschlagenden
Erfolg. Die attraktive Ansammlung von Antiquitäten sollte vorbildliche
Materialien forden künstlerischen Geschmack im Industrie-Zeitaller
liefern. Bürkis museale Ambitionen wiesen in die gleiche Richtung.
Sein abruptes Ableben und die kapitale Veräusserung schweizerischer

Kulturgüter ins Ausland versetzten die Kunstliebhaber in
Bern, Zürich und Basel in Alarmzustand. Die Rückgewinnung nationalen

Kulturgutes wurde zur «Ehrensache» erklärt. Was aber als
künstlerisch wertvoller Gegenstand zu gelten hatte, diktierte, nach
dem Grundsatz Angebot und Nachfrage, der ausländische Kunsl-
markt. Diese Spielregeln galten auch für die schweizerischen Sammler

und «Retter» an der Auktion Bürki. Für die Berner diente der hier
zurückgewonnene Teil als Grundstock für das 1881 gegründete
historische Museum. In Zürich hingegen sollte die Sektion «Alte Kunst»
an der Landesausstellung von 1883 beweisen, dass es für die Gründung

eines nationalen Museums noch nicht zu spät sei. Die
treibende Kraft war hier der Kulturhistoriker und Nationalrat Salomon
Vögelin, der 1880 nach Bürkis Tod mit einer Eingabe an den Bundesrat

dieses Projekt als dringliches Postulat erklärt hatte. Ihm zur Seile
stand der Seidenfabrikant Heinrich Angst, dessen Qualitäten als Pri-
vatsammler und gewiegter Kenner des internationalen Kunstmarktes

jetzt zur Gellung kommen konnten. Obwohl in historischer
Altertumskunde ein Dilettant, wurde Angst, gegen die versierte Kandida-
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tur Professor Ferdinand Vetters, zum ersten Direktor des Schweizerischen

Landesmuseums ernannt. Er hat der 1898 eröffneten Institution

eine nachhaltige Prägung verliehen, vor allem im Hinblick auf
die Sammlungspolitik, welche ihr anglophiles Vorbild, das Sonili
Kensington Museum, nicht verleugnen konnte, auch wenn der spätere

Landesmuseumsdirektor Fritz Gysin behauptet hat, das Landes-
museum sei kein Kunstgewerbemuseum. Die gesetzlichen Grundlagen,

die 1890 in Kraft gesetzt wurden, lassen daran berechtigte Zweifel

aufkommen. Hier heisst es, das Landesmuseum sei dazu
bestimmt, bedeutsame vaterländische Altertümer geschichtlicher und
kunstgewerblicher Natur aufzunehmen und planmässig geordnet
aufzubewahren. Die tiefere Sinngebung dieses Auftrags erfährt man
allerdings in der 1889 von Bundesrat Karl Schenk verfassten
Botschaft: Das Landesmuseum müsse als «vornehme Pflanzstätte von
Tatkraft und Freiheitsliebe für unsere Jugend» vor allem «das grosse
Bilderbuch der Schweizergeschichte» darbieten6. Demgegenüber
war die Sanimlungspolitik des Gründungsdireklors in erster Linie
auf den Erwerb des ins Ausland verschacherten schweizerischen
Kulturgutes ausgerichtet. So wurden historische Zimmer, Möbel,
Texlilien, Keramik, Goldschmiedearbeiten sowie andere kostbare
Emanationen der Kleinkunst gesammelt. Es war auch kein Zufall,
wenn Heinrich Angst 1896 zur Sektion «Geschichtliche Altertümer»
an der Landesausstellung in Genf die unglaubliche Frage stellen
konnte, ob «solches Flereinziehen des rein geschichtlichen
Elements» grundsätzlich zulässig sei7. Ganz im Sinne elitärer Ge-

schmacksbildung liess sich die Präsentation geschichtlicher Altertümer

mit dem Primat kunstgewerblicher Ästhetik nicht vereinbaren.
In Bern, wo man sich einst vergeblich um den Sitz, des Landesmu-

seums bemüht hatte, aber dennoch die gesetzlichen Auflagen des
Landesmuseums für das bernische historische Museum übernahm,
nämlich: «die Kultur- und Kunstentwicklung der Schweiz» zu
zeigen8, herrschte, gewissermassen in Konkurrenz zum Landesmuseum,

dieselbe Politik, nur dass hier die finanziellen Mittel bescheidener

waren und das Augenmerk sich mehr auf den inländischen
Kunstmarkt richten musste. Der erste Direktor, Hermann Kasser,
sollte als vormaliger Privatsammler und Pfarrherr bald einmal einsehen,

dass sich die Zustände auf dem «Altertümermarkl» gravierend
verschlechtert halten. In seinem Jahresbericht für 1903 stellte er
missmutig fest, dass «die mit Trouvaillen rechnende Form des Kunsl-
sammlers» nicht mehr durchführbar sei, denn: «die brutale Kapitalskraft

ist zum herrschenden Faktor auf dem Kunstmarkt geworden»".
Hier also zeigte sich der Zwiespalt im Sammeln von Altertümern
kunstgewerblicher Natur und jenen Altertümern, welche nur gerade
historisch aufschlussreichen Zeugniswert besassen. Otto Lauffer
forderte deshalb 1907 eine klare Trennung von kunstgewerblichen und
historischen Museen. Während das Kunstgewerbemuseum zur «Ge-

schrnacksbildung» beitragen solle, sei es das Ziel des historischen
Museums, eine unmittelbare Anschauung historischer Zustände,
Ereignisse und Entwicklungen zu geben10. Eine solche Trennung fand
freilich nie statt. Die Museumsdirektoren der zweiten Generation














